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Beilage zur Karlsruher Zeitung Nr . SA.
Sonntag , den 5 . April 1840 .

Baden .
Scbuldienstnachrichten . Der erledigte kath . Filialschul- und Meßner¬

dienst zu Oberneffelried , Oberamts Offenburg , ist dem Schullehrer Johann
Orth zu Bruchhause » , Amts Ettlingen , mit Zurücknahme der Verfügung , wo¬
nach ihm der Schul - , Meßner - und Organistendienst in Dillendorf , Amts
Bonndorf , verliehen war , übertragen worden . Der kath . Schul - , Meßner-
nnd Organistendienst zu Dillendorf , Amts Bonndorf , ist dem Unterlehrcr Aloys ,
Mayer zu Oberharmersbach, unter Zurücknahme der Verfügung , wonach ihm
der Schuldienst in Hütte» , Amts Säckingen , verliehen war , übertrage» wor¬
den . Dem bisherigen provisorischen Schullehrer Ernst Blinzig auf dem Schar-
bof ist diese Schnlstelle definitiv übertragen worden . Dem Schullehrer Karl
Werner von Bürchau ist die erledigte Schule zu Sitzenkirch übertrage» worden .
Dem Schullehrer Georg Weißer von Weiler ist die zweite Hauptlehrerstclle zu
Sulzburg übertragen worden .

Vakante Schulstellen . 1 ) Der neuerrichtete kath . Filialschuldienft
zu Brunnadern , Amts Waldshnt , mit dem gesetzlich regulirten Diensteinkom -
meu von 140 fl . jährlich , nebst freier Wohnung und dem Schulgeld von 30 kr .
jährlich bei 55 Schulkindern , wird wiederholt ausgeschrieben . 2) Die Schul¬
stelle zu Weiler , Bezirksschulvisitatur Hornberg , mit dem neu regulirten Gehalt
yon 140 fl . , nebst freier Wohnung und 1 fl . Schulgelv von jedem Schulkind,
ist in Erledigung gekommen. 3 ) Die Schule zu Bürchau , Bezirksschulvisita -
tur Schopfheim , mit dem neu regulirten Gehalt von 140 fl . , mit freier Woh¬
nung oder dem Miethgeld und 36 kr . Schulgeld von jedem Schulkind. 4 ) Der
kath . Schul - , Meßner - und Organistendienst zu Eichsel , mit dem gesetzlich re¬
gulieren Diensteiiikommcn von 140 fl . jährlich , nebst freier Wohnung und je
1 fl . Schulgeld jährlich von etwa 100 Schulkindern . 5 ) Der kalh . Schuldienst
zu Füetzen , Amts Bonndorf , unt dem gesetzlich regulirten Dienstcinkommen von
175 fl . jährlich , nebst freier Wohnung und Antheil am Schulgelde , das bei
einer Zahl von etwa 123 Schulkinder» auf 1 fl . jährlich .für jedes Kind fest¬
gesetzt ist . 6 ) Die Knabenschule in Emmendingen , unt dem neu regulirten
Gehalt von 250 fl . , nebst freier Wohnung und 1 fl . Schulgeld von jedem
Schulkind , ist in Erledigung gekommen . Die Bewerber um die Stellen unter
No 1 — 6 baben sich vorschriftmäßig bei ihren BezirkSschulvisitaturen zu melden .
7 ) Der kath . Scbnl - , Meßner - und Organistentienst zu Langenrain , Amts
Konstanz , mit dem gesetzlich regulirten Diensteinkommen von 140 fl . jährlich,
nebst freier Wohnung und je 1 fl . 30 kr . Schulgeld von etwa 21 Schulkindern ,
ist erledigt worden . Die Komperenten um diesen Schuldienst haben sich bei der
Grundherrschaft von Bodmann , als dem Patron , innerhalb 6 Wochen nach
Vorschrift zu melden .

Entwurf eines Strafgesetzbuchs für daö Großhcrzog -
th um Baden . Zweiter Theil . VondeneinzelnenVerbre -
chen und deren Bestrafung . (Fortsetzung . ) *)

XX . Titel . Von falscher Beschuldigung, Lerläumdung , und Ehrenkrän¬
kung . § . 259 . (Strafe falscher Beschuldigung. ) Wer einen Andern , um eine
Untersuchung oder Bestrafung gegen Denselben zu veranlassen, bei der Obrig¬
keit wissentlich falsch einer That beschuldigt , die mit peinlicher oder bürgerlicher
Strafe bedroht ist, wird mit Gefängniß oder Arbeitshaus bis zu zwei Jahren
bestraft. Z . 259 . pntbält die KK . 259 uncl 260 des Beg .- Pntw . ( Strafe
falscher Beschuldigung .) Wer einen Xndern in der Xösicbt , eins pi >-
tersuckun «- oder Bestrafung gegen denselben rni veranlassen , bei der
Obrigkeit

"
einer von den (lesvtrien mit Strato bockrobten 'i'bat besckul -

diLt
"

die nickt erwiesen werden kann , wird , in 8« kv. n er nickt darrm -
tdun , oder dock glaubhaft rm macken vermag , das » er sie kür wakr
Lekalten kabe , von 6old - oder (lekängniss - oder Xrbeitsbausstrafo bi«
LU rwei dakron getroffen . § . 259 a . ( Veranstaltungen , um Vvrdackt
Lu erregen .) Von der gleichen Strafe wird Derjenige getrosten , wel¬
cher ausser dem Palle de« vorhergehenden K . 259 einen Xndern durck
arglistige , auk Däusobung gericktets Veranstaltungen eine « verübten
Verbrecken » oder Vergeben » verdächtig mackt , in der Xbsiebt , eine
Vntsrsuckung oder Bestrafung gegen denselben LU veranlassen . Z . 259 b.
( Strafe bei eingetretenem prkolg . ) Hat der Dkäter in den Pällen der
M . 259 und 259 a durck dis falsche Beschuldigung , oder durck argli¬
stige , auk Däuscknng gericktets Veranstaltungen verursacht , dass ein
Unschuldiger in Vntvrsuckungskaft genommen worden ist , so kommen ,
mit Beobachtung dsr Vorschriften des Z . 161 , die Strafbsstimmuugsu
dos 8 . 259 oder diejenigen der ZZ . 250 dis 252 LurXnweudung . Wurde
auf den Vruncl solcher arglistigen Veranstaltungen sin Pasuidigsr Lu
einer Strafe , oder ein Schuldiger Ln einer Kokern als der verschuldeten
Strafe verurtkeilt , so wird der Dkäter von den in den FZ . 445 bis 447
gedrohten Strafen getrosten . Z . 260 . Eine Beschuldigung, die nicht er¬
wiesen werden kann , gilt als , wissentlich falsch geschehen , wenn der Urheber
derselben nicht glaubhaft zu machen vermag , daß er sie für wahr gehalten
habe. § . 261 . (Strafe der Verläumdung .) Wer von einem Andern wissent¬
lich falsch bestimmte unsittliche oder verbrecherische Handlungen aussagt , welche,
wenn sic wahr wären , denselben der öffentlichen Verachtung Preis geben wür¬
den , soll als Verlaumder mit Kreisgefängniß oder Arbeitshaus bis zu zwei
Jahren bestraft werden. K. 261 . ( Strafe der Verläumdung . ) Wer von
jemanden widerrechtlicher Weise bestimmte strafbare oder unsittliche
Handlungen bei Xndern aussagt , die er nickt erweisen kann , und die,
wenn die Xussage wahr wäre , denselben der öffentlichen Verachtung
Preis geben wm den , soll als Verläumder mit Oolangniss nickt unter
vierzehn Dagen oder Xrbeitsbaus bis Lu Lwvi stakren bestraft worden .
Z . 261 a . ( Verläumdung durch Erregung von Verdacht .) Von der glei¬
chen Strafe wird auch Derjenige getrosten , der ausser diesen Pallen
( 88 - 259 , 259a und 261 ) stemanden einer Handlung dsr im vorherge¬
henden Z . 261 beLeicknvten Xrt durch arglistige , auk Däusckuug ge¬
richtete Veranstaltungen verdächtig macht . § . 262 . (Strafe an den Eh¬
renrechten .) Die Gerichte sind ermächtigt, in den Fällen der §§. 259 und 261
gegen den Schuldigen , der von Arbeitshausstrafe getroffen wird , im Urtheile
zugleich auf die im § . 17 bezeichneten Nachtheile für die bürgerlichen Ehren-
und Dienstrechte , oder auf Einzelne derselben zu erkennen . Z . 262 . bestri -

*) Dir Binäre per Kommission sind mit lateinischen Buchstaben gedruckt.

eben . ß . 263 . (Strafe der Ehrenkränkung.) Wer sich Reden oder Handlun¬
gen gegen einen Andern erlaubt , welche nach der Volks- oder Standeömeinung
den Ausdruck der Verachtung enthalten, soll wegen Ehrenkränkung mit Verweis
oder Gefängniß bis zu vier Monaten bestraft werden. Z . 263 . ( Strafe der
pkrvnkränkung .) Wer eine» Xndern widerrechtlicher Weise verächt¬
lich behandelt , oder sich widerrechtlicher Weise Scheltworts oder
Schimpfrede » oder überhaupt Heden oder Handlungen gegen denselben
erlaubt , welche nach herrschender Sitte , Volks - oder Standesmeimmg
als Beschimpfung gelten , soll wegen pkrenkränkung mit Verweis oder
defängniss bis Lu vier Zlonaten bestraft werden , § - 264 . (Ehrenkrän-
ke» de Handlungen .) Zu den Handlungen , die als Ausdruck der Verachtung
gelten , gehören in allen Fällen auch diejenigen, die eine körperliche Mißhand¬
lung oder eine Verletzung der Schamhaftigkeit der Person enthalten , gegen
welche sie verübt sind , in so ferne die Handlung nicht in ein anderes schwe¬
reres Verbrechens übergeht. § . 264 . ( phrenkränkeude Handlungen .) Lu
den Handlungen , die darnach als ekrenkränkend gelten , gehören in allen
pällen . . . . § . 265 . (EhrenkränkendeAussagen. ) Von der Strafe der Ehren¬
kränkung wird auch der getroffen , der einem Andern wissentlich falsch unsitt¬
liche Eigenschaften beilegt , oder unsittliche Handlungen nachsagt, die denselben
in der allgemeinen Achtung herabzusetzen geeignet find , ohne daß die Handlung
nach der Bestimmung des 8 . 261 als Verbrechen der Verläumdung erscheint.
Z . 265 . pbrenkränkends Xussagen .) Von der Strafe der pkrenkränkung
wird ferner getroffen : 1 ) Wer einem Xndern , ausser den Pallen der
Verläumdung ( § . 26t ) widerrechtlicher Weise strafbare oder unsittliche
Handlungen nachsagt , die er nickt erweisen kann , und die , wenn die
Xussage wakr wäre , denselben in der allgemeinen Xcktung kerad -
setLen würden ; und ebenso 2 ) Wer einem Xndern widerrechtlicher
Weise unsittliche pigensekakten beilegt , welche den Vorwurf solcher
Handlungen enthalten . 8 - 265 a. Vergt . K . 266 dos Kog .- Lntw . (Man¬
gel der Xbsickt , Lu beleidigen .) Der prkvber der beleidigenden Xeus -
serung oder Handlung bleibt in den Pällen der 88 - 261 , 263 und 265
straflos , wenn er darLutkun , oder doch glaubhaft rui macken vermag ,dass er keine Xbsickt , Lu beleidigen gehabt habe . §. 266 . Kann in den
Fällen der 88 - 261 und 265 die Wahrheit der Aussage nicht erwiesen werden
so gilt sic alö wissentlich falsch geschehen , und wird von den dort gedrohten
Strafen getroffen , in so ferne sich nicht ergibt, daß sie ohne die Absicht, zu be¬
leidigen , geschah. § . 266 . Lntsprickt dem § . 275 des Beg .- Pntw . ( « e-
weis der Wahrheit .) In den Pallen des 8 - 265 Xr . 2 Kat der Beleidiger ,um durck die pinrede und den veweis der Wahrheit das Dasein der
pkrvnkränkung aufLukedeo , Handlungen anrukübren und ru erweisen ,woraus das Dasevn der dem Beleidigten dvigelegten pigensekafteo
kervorgeiit . § . 266 a . Vergl . Z . 274 des Beg .- Lntw . (Sesekränkungdesselben .) Oesebak die beleidigende Xussage in einer Perm , welche
für sich selbst eine verächtliche Behandlung oder Beschimpfung ( Z . 263)
enthält , so wird durch den veweis der Wahrheit der Xussage in den
Pallen des Z . 265 das Dasevn der pkrvnkränkung nickt sulgekoben ,und in den Pällen des Z . 261 rwar die Strafe der Verläumdung ausge¬schlossen , nickt aber die Strafe der pkreukräukung . § . 266 aa . Oesekab
die beleidigende Xussage an einem Orte , oder unter pmständeu von der
Xrt , dass oben darin eine verächtliche Behandlung oder kesekimpkung
( 8 - 263) kur den Xndern enthalten war , so knden die Vorschriften de«
vorhergehenden Z . 266 a ebenfalls Xnwendung , die pällo ausgenommen ,wo die ausgesagtv 'l'hstsackv ein mit peinlicher Strafe , oder Xrdeits -
kaus oder Dienstentlassung bedrohtes , noch unbestraftes , Verbrechen
ausmackt , oder der prkeder der so geschehenen Xussage dabei ein
privatrevktlickes oder ein öffentlich - rechtliches Interesse hatte . Z . 266 d
Ist der Z . 276 des Beg .- Pntw . mit folgender geänderten Passung : ( vei
Druckschriften .) Wurde eine 'Ckatsaeke , welche den Inhalt einer Vor -
läumdung oder pkrenkränkung ausmackt , in Druckschriften v erbreitet ,so wird der Beweis der Wahrheit nickt Lugelassen , ausgenommen in
den Pasten, wo dis verbreitete Dkatsacko ein mit peinlicher Strafe , oder
Xrbeitskaus , oder Dienstentlassung bedrohtes , noch unbestraftes , Ver¬
brechen ausmackt , oder der Prkeder solcher öffentlichen Verbreitungdabei ein privatrechtliches oder ein öffentlich - rechtliches Interesse hatte .
8 266 c. Ist Z . 277 dos k -eg .- pntw . mit folgender Passung : Was in
den ZF . 266 b und 270 ln övLug auk Druckschriften bestimmt ist , gilt
von allen durch mechanische Züttel , wie namentlich durch Steindruck ,
Kupferstich oder Holzschnitt , vervielfältigten Schriften oder Bildwerken .
8 - 267 . ( Ausmessung der Strafen .) Das Maaß der Strafen ( §§ . 259 , 261—
263 und 265 ) richtet sich vorzüglich nach der Schwere der Beschuldigung oder
Kränkung, nach der Art und dem Umfang der Verbreitung , nach den persön¬
lichen Verhältnissen des Beleidigers und des Beleidigten, und nach der Größe
des verursachten Schadens . Z . 267 . Unverändert , ausser dass nach Z . 259
noch keigosotLt ist : 259 a. 8 . 268 . (Ehrenkränkung. 1 . Gegen öffentliche
Diener im Amt . ) Wer sich einer Ehrenkränkung gegen Staatsbeamte , Offiziere,
Geistliche , Ortsvorgesetzte oder andere öffentliche Diener bei Ausübung ihres
Amlcs schuldig macht , wird von einer Strafe getroffen , welche das in den
88. 263 und 265 festgesetzte Maaß bis um die Hälfte übersteigen kann. § . 268.
( phronkränkungen . 1 . (legen öffentliche Diener im Dienste .) Wer sich
einer pkrenkränkung gegen Staatsbeamte , Zülitärpersonen , (leistlicke ,
OrtsvorgesetLte , oder andere öffentliche Diener bei Xusübung ihre«
Dienstes schuldig macht , wird von einer Strafe getroffen , welekv das
in den KA . 263 und 265 gedrohte Zlaass bis um die Bläffte übersteige »
kann . § . 269 . (2 . Von öffentlichen Dienern im Amt verübt. ) Eine gleiche
Erhöhung kann statt finden , wenn öffentliche Diener bei Ausübung ihres Amts
sich selbst einer Ehrenkränkung schuldig machen . Z . 269 . ( 2 . Von öffent¬
lichen Dienern im Dienste verübt .) Oeffvntlicko Diener , welche bei Xus¬
übung ihre « Dienstes sieb selbst einer pkrenkränkung schuldig macken ,werden v on einer Strafe getroffen , welche das in den §§ . 26? u . 265 ge¬
drohte Zlaass ebenfalls bis um die DLIkte überschreiten kann . § . 270 . Ver-
läumdungen und Ehrenkränkungen in Druckschriften rc.) Eine Erhöhung der in
den 261 , 263 und 262 gedrohten Strafen bis zum Doppelten derselben



54»
kann eintreten bei Verläumdungen und Ehrenkränkungen, die in Druckschriften ,
oder in Schriften , in welchen der Verfasser gar nicht , oder falscy genannt ist,
verbreitet werden. § . 270 . ( Vorläumckuugeu unck Lbrenkrankungen in
Druckschriften .) Line Lriräkung cker in cken 83 - 261 , 263 unck 265 ge -
ckrobten Ktrakoa di» um ckie Ilälttv ckerselben kann eiutreteu bei V erläum -

ckungsn unck Lkrenkränkungsn , ckie in Druckschriften verbreitet wurcken ,
ocker in 8ol,ritten , in welchen cker Verfasser gar nickt , ockvr falsch ge -
nanat ist . I . 271 . (Ehrenkränkung mittelst körperlicher Mißhandlung . ) Wurde
eine Ehrenkränkung mittelst körper . icher Mißhandlung verübt , so kann die im

Z. 263 gedrohte Strafe bis zum Doppelten derselben , und in den Fällen der
88 . 268 und 269 bis zum Dreifachen erhöht werden. 8 . 271 . Unveränckert .
8. 272 . ( Falsche Beschuldigungen u . s. w . gegen Verwandte .) Bei falschen Be¬

schuldigungen, Verlaumdungen und Ehrenkränkungen gegen Blutsverwandte
in aufsteigender Linie werden die in den § § . 259 , 261 , 263 und 265 gedroh¬
ten Strafen um die Hälfte erhöht , und in allen Fällen mit Schärfungen ver¬
bunden. § . 272. Unveräackert , ausser «lass citirt werckea folgeucko . . . .
M 259 , 259 a , 261 , 261 s , 263 unck 265 . 8 . 273 . (Ehrenkränkung mit¬
telst körperlicher Mißhandlung gegen Ahnen.) Eine Ehrenkränkung gegen
Blutsverwandte in aufsteigender Linie, mittelst körperlicher Mißhandlung ver¬
übt , soll mit geschärftem Kreiögefängniß nicht unter drei Monaten oder ge¬
schärftem Arbeitshaus bis zu einem Jahre bestraft werden. § . 273 . Unver -
änckert bis . . mit geschärftem Xrvisgst 'äuguiss ( „ nickt unter ckrvi
Alonatea " ist gestrichen ) ocker geschärftem Xrdeitskans bis » n einem
Jabre bestraft wercken . 8 - 274 . (Beweis der Wahrheit . ) Der Beweis der

Wahrheit der ausgesagten Thatsachen hebt in den Fällen d«S z . 265 daS Da -

seya der Ehrenkränkung nur in so fern auf , als die Beleidigung im Inhalt
der Aussage, und nicht in der Form derselben liegt. 8 - 274 . Vergl . K8 - 266a
unck 266aa ckes Xomm .- Latw . 8 . 275 . Besteht die behauptete Ehrenkrän¬
kung darin , daß dem Beleidigten unsittliche Eigenschaften beigelegt wurden,
die denselben in der allgemeinen Achtung herabzusetzen geeignet sind, so hat der
Beleidiger , um durch den Beweis der Wahrheit das Dasepn der Ehrenkrän¬
kung aufzuheben , Handlungen anzuführen und zu erweisen , woraus das

^
Da -

seyn dieser Eigenschaft «̂ hervorgeht. 8 - 275 . ^ «rgl . §- 266 . cke» Xum -
miss .- Lntw . K. 276 . Wurde in der Absicht, zu beleidigen , eine Thatsache,
welche den Inhalt einer Verläumdung oder Ehrenkränkung auSmacht, in Druck¬
schriften verbreitet , so wird der Beweis der Wahrheit nicht zugrlaffen, ausge¬
nommen in den Fällen , wo die verbreitete Thatsache ein mit peinlicher Strafe ,
- der Arbeitshaus , oder Dienstentlassung bedrohtes, noch unbestraftes Verbrechen
auSmacht , oder der Urheber solcher öffentlichen Verbreitung dabei als Privat¬
mann oder Staatsbürger ein bestimmtes rechtliches Interesse hatte. K. 276 .
Vergl . 8 - 266 b ckes Komm .- Lutw . K. 277 . WaS in den §8 . 270 und 276
in Bezug auf Druckschriften bestimmt ist , gilt von allen mittelst mechanischer
Mittel , wir namentlich durch Steindruck, Kupferstich oder Holzschnitt , verviel¬
fältigten Schriften oder Bildwerken. 8- 277 . Vergl . 8- 2660 ckes kommiss .-
Lntw . 8 - 278 . (Erwiderung einer Ehrenkränkung. Eine nicht mittelst körper¬
licher Mißhandlung verübte Ehrenkränkung , die als Erwiderung auf eine
vorauSzegangene auf der Stelle , und in nicht höherem Maaße erfolgt, ist straf¬
los . Ist die Erwiederung in nicht geringerem Maaße erfolgt, so hebt sie die
Anklage wegen der vorausgegangenen Ehrenkränkung auf . 8 - 278 . ( Lrwi -
cksruag einer Lkreakrankung ) Line ( „ nickt mittelst körperlicher 5liss -

hanckluag verübte " ist gestrichen ) Lbronkränkung welche als Lrwicke-
ru ig auf eins vorausgogangone auf cker 8telle , unck in nickt beckoutoack
dollerem Llaassv . . . 8- 279 . (Geldstrafen. ) Bet Ehrenkränkungen, die Fälle
der §§ . 268 , 269 , 272 und 273 allein ausgenommen , kann statt der ganzen
oder eines Theils der Gefängnißstrase eine Geldstrafe erkannt werden , die je¬
doch, mit Vorbehalt der nach den Bestimmungen der 88- 270 und 271 zuläßi-

gen Erhöhungen , den Betrag von sechshundert Gulden nicht übersteigen darf.
Die Geldstrafe fällt dem Beleidigten zu, wenn er nicht durch eigenes Verschul¬
den Anlaß zu der Beleidigung gegeben hatte. 8- 279 . ( Oelckstraksn.) Sei
Lkrenkränkungsn , ckie Lalle cker § 8- 268 ( „ 269 " ist gestrichen ) , 272
unck 273 allem ausgenommen , Kana statt cker ganrva oüvr eins » Dkeils
cker 6vlangm888trate auk eins Kelckstrais bis »u soekskuackort Lulckon er¬
kannt werckea, weiche jockoeb in cksn Lallen ckes 8- 270 dis um ckis Ilältte ,
nock in ckoa Lallen ckes 8- 271 bis rum Doppelten ockvr dis »um Drvi -
favkvn erhobt wercken kann . Die 6vtckstrate . . . . 8- 280 . (Bekannt¬
machung des Strafurtheils .) In allen Fällen kann der Beleidigte die Verkün¬
dung des Strafurtheils vor drei Zeugen , oder , in so ferne die Beleidigung
öffentlich geschah, den öffentlichen Anschlag desselben verlangen , und , wenn sie
in öffentlichen Blättern verübt wurde , sich überdies zur öffentlichen Verkün¬
dung deS Urtheils auf Kosten des Beleidiger» eben derselben Blätter bedie¬
nen , oder , wenn sie in ausländischen geschah , auch anderer vom Gerichte zu
bestimmenden inländischen Blätter . 8- 280 . (Dskanntmaohung ckes Dtrat -
urtksils .) In allen ballen Kaan cker Svlsickigto in cker Xnklago ckis Vsr -

künckung . . . . § . 281 . (Beschränkung der Verfolgung . Regel.) Die gericht¬
liche Verfolgung und Bestrafung der falschen Beschuldigungen, Verlaumdungen
und Ehrenkränkungen findet in der Regel nur auf erhobene Anklage des Be¬
leidigten, oder Derjenigen statt, die an seiner Stelle aufzutreten berechtiget sind.
8- 281 . ( Xnklago , erhoben 1 . von cksm Dvleickigten.) Sonst unveränckort
bis : . . . statt , ckie in seinem Hamen anfLUtroten berechtigt siack. 8- 281 a.
( 2 . von ckvn Litern ocker Xiackorn etc .) 8tirbt cker Dvloickigto , oknv ckis An¬
klage erhoben »u haben , ocker wäbrenck ckes Laufes cker gerichtlichen V sr -

folgung , ockvr ist er ckureb eingvtrstone anckvrs Lmstäncko gskincksrt, ckis
Xnklago selbst »n erbeben , ocker ckie gerichtliche Verfolgung kort»u-
set »on , so stekt ckas Deckt , au seiner 8tvUs auf»utroton , ckvn Litera ,
ocker cken Xinckern , ocker cksm Lbegatlea ckessolbva »u. 8. 282 . (Aus¬
nahme . ) Wegen Ehrenkränkungen , die gegen öffentliche Diener bei Aus¬
übung ihres Amtes , so wie wegen falscher Beschuldigungen, Verläumdun -
gen und Ehrenkränkungen, die gegen dieselben in Beziehung auf ihre
Dienstführung verübt wurden , kann auch der Staatsanwalt die Anklage er¬
heben . § . 282 . ( 3 . von ckem Staatsanwalt .) Wegen Lkrenkränkungsn ,
ckie gegen öllentlicke Diener bei Xusübung ihres Dienstes , so wie wo¬
gen falscher Descbulckigungen , Verläumckungen unck Lkrvnkränkuagvn ,
ckie gegen ckivseiden in De»iebung auk ihre Dienstkükrung verübt wurcken ,
kann auok cker Staatsanwalt , wenn cker dsloickigte ötfeatlivko Diener
nicht selbst aufgetreten ist , au seiner 8tvIIv ckie Xnklagv erheben , ockvr
wenn cker Doloickigte ckie Xnklage selbst erhoben Kat, sich ckerselben aa -
sebtivssen . Im erster » Lalle steht cksm üvlvickiKtvn ebenfalls ckas Hecht rin,
sich cker von ckom Staatsanwalt erimbvnsn HnklaKy misuseickiesssn . K> 283 .

Eben dasselbe (8 . 232 ) gilt auch von falschen Beschuldigungen, Verläumdun -
gen und Ehrenkränkungen gegen öffentliche Diener außerhalb des Dienstes,
wenn dadurch Verhältnisse zur Sprache gebracht sind , welche , wenn sie wahr
wären , nach den bestehenden Gesetzen oder Verordnungen die vorgeschriebenen
BefferungSversuche , oder Dienstentlassung zur Folge haben könnten . Z . 283.
Die Vorschriften ckes vorkerKebencken Z . 282 tincken auch .Vnw

'
encknnz

bei falschen ^ nschuIckiAnnZen ( K . 259) , VerläumcknnKen unck Lbren -
kränknnKsn KeZen ülk'entlicks Diener ausseibalb ihres Dienstes , wenn
ckacknrcb IlancklunAen ckes Dieners riur Sprache »ebraoht sinck , welche ,wenn sie ibm wiruliob rrur Last Helen, nach cken bestebenckvn 6 esst 2va
(„ ocker VerorcknunKea" ist »estriehsn ) ckie vorKescbrivbenen vesserunKS -
versnobe , ocker Dienstentlassung -nur Lolge haben bünuten . § . 284 .
(Beleidigungen gegen fremde Regenten oder Gesandte. ) Auch wegen Belei¬
digungen gegen auswärtige Regenten und deren Familicnmitqlieder , so wie
wegen Beleidigungen gegen die bei dem großherzoglichen Hofe oder bei der
deutschen Bundesversammlung beglaubigten Gesandten . kann die Anklage vvu
dem Staatsanwalt erhoben werden, s - 284 . ( » elsickigung ttemcker De <-en-
ten ocker Oessuckten .) ^Vucll wegen Deleickigungen gegen auswärtige
Degenten , so wie wegen üeleickiguugen gegen ckie bei ckem grossher -
Loglicken Hofe ocker bei cker ckeutseben Unnckesversammlung beglaubig¬
ten Lesanckten bann ckis VnUIage 2» folge einer von ckem ckustiLministe-
rinm erkaltenen Lrmäcktiguag von ckem Staatsanwalt erhoben wercken.
8. 285 . (Wegfallen der Anklage . ) Ist eine Handlung als Körperverletzung
oder als Verletzung der Schamhaftigkeit bestraft worden, so kann deßfallS vom
Verletzten keine Anklage wegen Ehrenkränkungen mehr erhoben werden.
H . 285 . Lnvsränckort , ausser ckass : statt „ ckesskalls " gesetst wnrcke :
ckvssbalb . § . 286 . (Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener. ) Wer
durch Handlungen , welche , gegen Lebende verübt , zur Klasse der Verläum -
dungen gehören würden, das Andenken eines Verstorbenen verunglimpft, wird
auf Anklage der Ettern , oder der Kinder , oder des Ehegatten desselben von
der Strafe der Verläumdung getroffen . Wenn solche Verunglimpfung in
Druckschriften geschehen ist , wird ber Beweis der Wahrheit in allen Fällen
zugelassen. 8 . 266 . Lrster ^ bsatL unveränckert . Der Deweis cker Wakr -
beit wirck jeckocb hier in allen Lallen Lugelasssn , auch w enn solche Ver¬
unglimpfung m Druckschriften geschehen ist . § . 237 . (Zurücknahme der
Anklage .) Die Zurücknahme der Anklage wegen falscher Beschuldigung, Ver-
laumdung oder Ehrenkränkung findet so lange statt, als nicht ein verurtheilen-
des Erkenntniß erfolgt und in Rechtskraft übergegangen ist . § . 287 . ( L „-
rückaakmo cker Anklage unck Lrtassnag cker Strafe .) Die Zurücknahme
cker Anklage wogen falscher Dssvhulckigung , Veriaumcknng ocker Lkrvn -
kränkuag backet in zecker Lago cker gerichtlichen V^erbancklung statt , unck
ckas erfolgte unck rechtskräftig goworckono Strakorkenntniss selbst wirck
nur vollzogen , wenn unck in so weit cker .Ankläger binnen vier VVocken,
vom Dago cker Doohtkratt ckes Lrtkoils an gerechnet , ckarauf snträgt .
8 . 288 . (Begnadigung . ) Außer den Fällen , wo die Anklage vom Staats¬
anwalt erhoben ist , tritt eine Milderung oder Erlassung der Strafe im Wege
der Begnadigung yur auf Antrag des Anklägers ein. Z . 288 . ( Strakver -
waacklung im VVeg cker Onacke . ) Ist auf eine Lreikeitstraie erk »nnt, so
Kana ckieselbv , unabhängig von cken Anträgen ckes Anklägers , im Wegs
cker Dsgnackignng in eine nach ckem Llaasstabs ckes 8 - 137 2u bostimmeu -
cko , ckem Ankläger Lufallencke , Oelckstrako verwanckolt wercken . § - 239 .
(Verjährung . ) Die gerichtliche Verfolgung der falschen Beschuldigungen, Ver-
läumdungen und Ehrenkränkungen wird durch den Ablauf von einem Jahre ,
vom Tage der Verübung an , verjährt . Hatte jedoch der Beleidigte vor Ab¬
lauf dieser Zeit die Anklage gegen den Thäter erhoben , oder , in so ferne ihm
dieser nicht bekannt war , wenigstens von der That selbst die gerichtliche An¬
zeige gemacht , so wird die gerichtliche Verfolgung erst mit dem Ablauf von
drei Jahren , vom Tage der Verübung an , verjährt . 8 - 289 . ( Verjährung .)
Die gerichtliche Verfolgung cker falschen Doschulckigungon , Verläulu -
ckungeu unck Lbrenkränkungon wirck ckurck cken Ablauf von sechs Llana -
tea von ckem Dago an verjährt , cka cker Deleicklgto von cker Deleickignng
Lsuntniss erhielt , unck ckurck cken Ablauf von einem ckakr von cksm Tags
cker Verübung au , wenn er ckis Lenntniss erst nach Ablauf von seobs
Alonateu nach cker Verübung erlangt bat . Der »weite Sat » ckes 8- 289
ckes Dogiernngsvntwurfs ist in cken K§. 289 a unck 289 h enthalten .
8- 289 a . Hat cker Delsickigts in Lallen , wo ibm cker Urheber cker Delei-
ckigung unbekannt war , innerhalb cker in ckem vorkergebencken 8 - 289
dvsti .nmten Verjährungsfristen von cker l 'hat selbst ckie gerichtliche -̂ n-
»eige gemacht , so wirck ckie gerichtliche Verfolgung erst ckurck ckvn
Ablauf von sechs Aloaaton von ckem Dag an verjährt , cka cker Deleickigte
von ckem Urheber cker Deleickignng Lvnntniss erlangt Kat , jeckenkalls je -
ckovb ckurck ckoa Ablauf von ckrei Jahren , vom Dags cker V

' orüdung an
gerechnet , ß- 289 b. Jsckv , obwohl in gssetLlicker 2-eit eingoleiteto
gsrioktUcho Verfolgung ist mit ckem Vblauf von einem ckabr , von cker
lstLtvn gsriohtliohvu Ilancklung an , erloschen , wenn sie von ckem An¬
kläger im Laufe ckiessr -Leit nickt mehr betrieben worcken ist .

XXI . Titel . Von dem Zweikampf. 8- 290 . (Strafe des Zweikampfes.)
Wer einen Zweikampf vollzieht , wird mit Kreisgefängniß oder Arbeitshaus
bis zu zwei Jahren , und im Falle einer eingetretencn Tödtung , oder einer
ringetretenen Verletzung der im 8- 203 Nr . 1 , 2 und 3 bezeichnten Art mit
Arbeitshaus bestraft . 8 - 290 . ( Strafe ckes T^veikampfs . ) Der Zweikampf
wirck mit Xreisgelaaguiss . . . . §. 290 a . ( Volleackung.) Das Vergeben
gilt kür volloackst, sodalä Liner cker beicken Dbvile von ckvn »um Lampfs
bestimmten Wallen gegen cken Xnckern (Fobrauek gemacht bat . 8 - 190 b .
( Versuch .) Wurckea ckie Detheiligtea au cker Xnskübruag ckes 2wei -
kampkes gekinckert , nachckvm sie sich bereit « an cksm cka»n bestimmten
Oreo vingekuncken hatten , so wercken sie wegen Versuchs bestraft .
8- 291 . (Ausgezeichnete Falle .) Ergibt eS sich im Falle einer eingetrete¬
nen Tödtung , oder einer eingetretenen Verletzung der im 8 - 203 Nr . 1 , 2
und 3 bezeichnten Art , daß der Urheber derselben den Zweikampf auS nichts¬
würdigen Beweggründen gesucht , oder annehmbare Vcrsöhnungsanträge auS
nichtswürdigen Beweggründen znrückgewiesen hat , so kann er mit Zuchthaus
bis zu acht Jahren bestraft werden. K. 29t . Unveränckert . 8 - 292 . ( Ver¬
letzung der Kampfregein. 1 . Durch Einen der Kämpfer. ) Ist die im einzel¬
nen Falle eiugciretene Tödtung oder Körperverletzung die Folge einer vorsätz¬
lichen Verletzung der hergebrachten oder besonders verabredeten Regeln deS
Zweikampfes , so wird der Urheber derselben nach den allgemeinen Vorschrif¬
ten über das Verbrechen der Tödtung oder der Körperverletzung bestraft .
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§ . 292 . ^ nvoi -änäsrt . § . 293 . (2 . Durch einen Sekundanten .) Nach den
nämlichen Vorschriften wird auch der Sekunden » bestraft , welcher durch vor¬
sätzliche Verletzung der hergebrachten oder besonders verabredeten Regeln des
Zweikampfes eine Tödtung oder Körperverletzung verschuldet hat . § . 293 .
vnverLnckert . 8- 294 . (Anstifter oder Gehülfen . ) Sekundanten , und an¬
dere von den Betheiligten zugezogene oder mit Versöhnungsversuchen beauf¬
tragte Personen , welche durch unredliche oder treulose Handlungen geflissentlich
dahin gewirkt haben , den Zweikampf oder eine besonders gefährliche Art des¬
selben herbeizuführen , sollen nach der Verschiedenheit solcher Theilnah -
me als Anstifter ( Paragraphen 106 und 107 ) oder als Gehülfen ( 8.
120 ff.) bestraft werden. 8- 294 . (Inveränäert . § . 294 a . (P ' v.ll ller
8trskbarlieit tlvr 8oliun <lanton .) In »» klein Krillen , evo «ine VorlotLun »
einKStrvten i8t, vveräen tiie 86leuntisu1eu , rvenn « i« niclit nacliLuevoi ««»

vermögen , « io vor rler VollLiokunx äon Lwoikampf «oldst , aller
bei ller VollxieliunK vor einAetretener VorlotrunK lli« k'

ort8ekriunK llo»-
« elbon Lu vorliinllor » ornstlioli bemülit Kevvo8en « lall , mit 6okLnA»i88
bi .8 Lu llroi Normten bo8tr »kt, unll im knalle oinSetrotenor 'l 'ölltunA rvona
vorabrollot rvar, 6 »88 ller Kampf di« Lum Lmtreten llie .808 Lrfo >§ 8 fort -
K 08etLt » orllen «oll , mit H.rkeit8lmu8 . § . 295 . ( Straflosigkeit der Se¬
kundanten u . s. w . ) Außer den Fällen der 88 . 293 und 294 sind die Sekun¬
danten straflos , und eben so die Zeugen , so wie die Aerzte und Wundärzte ,
welche als solche bei dem Zweikampf gegenwärtig waren . § . 295 . ( 8trak -
Io88iAlroit ller 8v !iunllsnten , XouAen unll Gerrite .) Oie Senken , «o rvis
llio berste unll VVunllärLto ,̂ >vvleko als «oiolio boi llom Xrveikampk xo -
Konrvärti» evaren , « inll «trallo « , unll aus8er llvn källon ller §8- 293 <
294 unll 294 a ebvimo auok llio 8oliunllsnten . ( Forts , f . )

Uellingt ' n ; Wcllesley st.
l » ki ; Sevilla st. Sewiljl

Literarische Anzeigen .
( 1t22 . lj Karlsruhe . In der

Grooö '
schen Buchhandlung ( A . Bielefeld )

in Karlsruhe ist zu haben :
Lippert 's Handwörterbuch zur richtigen

Aussprache der Fremdnameu,
sowohl «Uer ausländischen Personen - , als Länder - und Städte -

namen älterer und jetziger Zeit , sowie der in der Um¬
gangs - und wissenschaftlichen Sprache gebräuchlichsten
Fceuidname » . Für Gebildete aller Stände , insbesonoere
für Lehrer , Geschäfts - und Kaufieuke , Reisende , Zei-
tungs . und Vorleser , Schauspieler - c. gr . 8 . geh .
Preis 2 fi . 8 kr.

Noch immer vernimmt man , selbst in der Konversation
wissenschaftlich gebildeter Personen , die ärgsten Verstöße gegen
die richtige Aussprache der Eigennamen , die dem Sprach¬
kenner ein unwillkürliches Lächeln abgewinnen . Wie oft
hört man nicht sprechen oder lesen : Newton statt Njuht ' n ;
Franklin st . Krängklinn ; Bvrsn st. Bir ' n ; Gruithui -
sen st . Greutheus ' n ; Peru st . Peru ; Portici st.
Pörlssrschi ; Canning st . Känning ; Hallch st . Hälli ;
Potofi st . Potosi ; Cooper st . Kuhper ; Brewfier st.
Brnhster ; Slockhvim st . Stockholm ; Washington st .
Uaschingt ' n ;

'
Wallace st. Ualliß ; Wellington st.

UellSli ; Morlachi st . Mor -
i ; a ; Bastia st . Basti a ; Green¬

wich st. Grihnirsch ; Rio de Janeiro st . Rinde
S ch a n i r u rc . re . Kaum daß der Name des größtenaller Dichter Shakespeare richtig (Schäkspihr ) ausge¬
sprochen wird . Dies wird hinlänglich sehn , um einen Be¬
griff von der hohen Nützlichkeit der vorstehenden Schrift zu
geben . Sie enthält ausser den zahlreich eingessreuten Fremd¬
wörtern gegen 10.000 fremde Eigenname n .

kl4S8 . il Stuttgart Bei uns ist so eben erschie¬
nen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen , in Karls¬
ruhe durch die

G . Braun 'scke Hofbuchhandlung :
18 4 0

Prophezeihungen
res

N o st r a d a m u s.
Nach der lyoner Ausgabe

von 1561
auf der königlichen Bibliothek in Paris .

Nebst Nachrichten von seinem Leben
und einem Anhänge über

Wahrsagen und Prophezeihungen .
16 . drosch . Preis 12 tr .

NostradamnS ist ein Name , der von Mund zn
Munde geht , und doch wissen wir beinahe nichts von ihm ,
als daß er die Zukunft vorauSgesagk hat . Hier nun wird
au « seinen sehr seltenen Schriften eine kleine Auswahl ge¬
boren , die so eben in Frankreich ras größte Aufsehen erregt
hat . Sie enthält Prophezeihungen . von denen Ah großer
Theil schon überraschend eingetroffcn ist, das zu Erwartende aber
nicht ohne Schauder in seinem räthselhaften Orakeltone gelesen
werden kann ; besonders werden die nicht sehr fern liegen - '
den Beziehungen auf die Ereignisse in Weinsberg , welche
seit Jahren das Publikum in Anspruch nehmen , iureresssren.
Die Ucbcrsetzung geschah mit so großer Treue , daß raS alt -
scanzöstsche Original daneben gedruckt werden konnte , um
jeden Verdacht einer poetischen Freiheit zu entfernen .

Stuttgart .
C . A . Sonnewald '

sche
Buchhandlung .

t13i0 . 3 ) Karlsruhe . ( Häuserver steig c-
rung . ) Mittwoch , den 8 April d . I ., Nachmittags 2 Uhr,
werden in diesseitigem Bureau , auf Antrag der Erben der
verstorbenen Handelsmann Aron Löw Wittwe dahier , die
zu deren Verlassenschafr gehörigen , in der Krvnenstraße Nr .
Ü und t t stehenden Häuser , einzeln oder zusammen , der Erb -
»errheilung wegen, öffenliich versteigert werden.

Karlsruhe , den 2t . März 1840.
Großh . bad. Stadtamtsrevisoral .

K e r l e r.
st485 .2j Nr . 6l7 . Ettlingen . ( Holz -

, v ersteig erung .) Aus dem städtischenForst-
bezirk Ettlingen werden gegen gleich baare Be¬
zahlung vor der Abfuhr öffentlich versteigert

Dienstag , dnn 2t . d. M . ,
aus de» Distrikten Haag und Schindlach :

3 hazenbuchcne Klötze ,
SO Klafter buchenes Scheiterholz .
SS '/ . - eichenes -

V, « birkenes
17 '/ , - buchenes Prügelholz ,
18 '/ , - sorlenes - und

70» Stück gemischte Wellen ;
«ns der Schweinweide . den s. g . Erlen :

S Stämme Eichen , welche sich z« Hollanderholz
eignen ,

20 Klafter eichenes Scheiterholz ,
40 - - Prügelholz und

- 00 Stück Wellen .

Mittwoch , den V2 . S. M -,
aus den Distrikten Lohwatd und Rüppich :

13 Klafter buchenes Scheiterholz ,
1 /̂ . - eichener - und

800 Stück genaschte Wellen .
Die Zusammenkunft findet jedesmal Morgens S Uhr , und

zwar am erste » Tage auf der Srraße von Ettlingen nach
Mörsch bei m s. g . Skt . Johannesbrücklein und am zweiten
Tage bei m Wirlyshause zur Rose m Spessart statt.

Ettlingen , den 2 . April 1840-
Bürgermeisteramt .

Ullrich .
vitt . Neimeier .

( 1427 .2j Neckargemünd . (Gebäulichkeiten¬
versteigerung . ) Höherer Anordnung gemäß werden
folgende Gebäulichkeiten

Montag , den 13 . ^ lvril d. I . ,
Morgens 10 Uhr,

auf dem Rarhhause zu K >rcharrt öffentlicher Versteigerung
ausgeietzr :

l . Das alte evangel . Pfarrhaus , zweistöckig , 42 ' lang ,32 ' breit ; enrnält im uniern Srock 2 Wohnzimmer ,eine geräumige Küche , 1 Speise - und Magdkammer ;im zweiten Stock 2 groß« und 3 kleinere Zimmer ,
nebst 2 gut gedielten geräumigen Speichern .

kl . Die Pfarrscheuer 1 '/ . stockig , 45 ' lang , 2S ' breit , 1
Tenne , 2 Barren und Eiall zu 8 Glück Vieh .

Hl . Ein Anbau mit 4 Schweinstallen und Ho . zremise,IV . Ein Gemüsgarlchen von 23 Rurhsn .
V . Die Zeynlscheuer , 48 ' lang , 42 ' breit , 1 Tenne , i

Barren , und darunter einen gewölbten Keller ent¬
haltend .

Sämmrliche Realitäten liegen zunächst der frequente»
Landstraße nach Heitbronn uns sind mit einer Mauer um¬
geben.

Neckargemünd , den 28 . März 1840 .
Großh . bad. Domänenverwaltung .

S ch w e i g e r t.
14480 .3) Nr . 6743 . Ektenheim . ( Diebstahl

und Fahndung .) Am 30 . d . M . wurde von dem pro¬
visorischen ge -stlichen Verwalter Ziegler zu Mahlberg die
Anzeige gemacht , daß ihm mittelst Erbrechung seiner Dienst-
kaffe in , einem Kaffezimmer eine Geldsumme von 1096 fl.
entwendet worden sev .

Die Zen der Verübung des Diebstahl « kann mcht be¬
stimmt angegeben werden , doch scheint solche zwischen dem
28 . «no 3o . e . M . stattgefunden zu haben.

Das entwendete Gerd bestand :
1 ) >n einer Rolle von 80 Siück Kronthalern , mir blauem

Umschlag und der Aufschrift :
„ Forstvcrwaimng Salem 2l6 fi . in 80 Kronihalern . "

Die,e Rolle war mit dem Siegel der markgräflich
badischen Korstinspekiion Salem gesiegelt.

2) In einer Rolle von 50 Srück Kioni »aiern . Auf dieserRolle soll die Aufschrift :
,^135 st . gestanden sepn . "

In was für einem Papier die 50 Stück Kronthaler
gerollt , uns ob diese Rolle gesiegelt war , kann mchr
angegeben werden .

3) In einer Rolle von 50 Stück Kronthalern , mit einem
Umschlag von einem alten Stenerzelret und der Auf-
schuft :

„ 135 fl. in 50 Srück Kronthalern . "
Diese Rolle war nicht gesiegelt.

4 ) In einer Rolle von 51 Stück Kleinenthalern . Der
Umschlag war von altem verschriebenen Kanzleipavier
mir der Aufschrift :

„ 68 fi . in 51 Stück halben Kronthalern ."
5) In einer weitern Rolle von 28 Stück Fnnffranken -

rhaiern , mit einem Umschlag von altem verschriebenen
Kvnzertpapier und der Aufschrift :

„ 65 fl. 20 kr. in Fiinffrankemhalern . "
Diese beiden Rollen waren ebenfalls nicht gesiegelt. "

6) Der Rest bestund in Kronthalern , Kleinenthalern , Fünf -
srankenthaiern , preußischen Thaiern , in Sechsdätzneru ,
Sechsern , Groschen und Kreuzern .

Dieses umgerollte Geld war in 4 Pakete von
. altem verschnevenen Papier cingewickeit , ohne daß

jeroch angegeben werden kann , wie viel von jeder
Münzsone sich in diesen Paketen befunden habe . Das
Gepräge der einzelnen Mnnzsortcn konnte ebenfalls
nicht bezeichnet werden.

Bei Erbrechung der Dienstkasse wurde ein Zentrumbohrer
benützt.

Dieser Diebstahl wird Behufs der Fahndung auf das
Emwendete und den zur Zeit noch unbekannten Thäter zur
vffeniUchen Keiuttniß gebracht.

Euenheim , den 3l . Marz 1840.
Großh . bar . Bezirksamt .

F r n g a v o .
( l484 .3j Nr . 5051 . Ackern . ( Diebstahl und

Fahndung . ) Der unken stgnalikrte Andreas Boschert
von Ocnsbacy hat sich cer Unierichiagung des nachstehend
beschriebenen Mantels bringend verdächtig gemacht, und zu¬
gleich mit Hinterlassung einer Schuld heimlich von Hause
enlfernt . Samnikliche Polizeibehörden werden ersucht , auf
den fraglichen Mantel , sowie auf den Thäter zu fahnden
und den lctziecn bei Betreten ruycr abzuiiesern.

Beschreibung des Mantels .
Derselbe ist von dunkelblauem feinem Tuche , mit einer

stibeinen Hafte und Doppelkragen versehen und noch ziemlich
neu . Er ist mit grauem Tucke gefüttert und hae einen
Werth von drei Louisd or.

Signalement des Andreas Beschert.
Andrea - Bösche« ist 31 Jahre alt , S ' 8 ' ' groß , hat

schwarze , dunnstehende Haare , schwa >zeu Backenbart , ein
breites Gesicht , gesunde Gesichtsfarbe , dick« Nase und ist
von starkem Körperbau . Derselbe soll mit einem dunkel¬
blauen Rocke , schwarztuchener Weste, Tuchhosen von rech¬
licher Farbe , Stiefeln und einer Kapve bekleidet gewese»
sehn.

Achern , de » 1 . April 1840 .
Broßh . bad . Bezirksamt .

A h lp s.
s 1470.2) Nr . 6587 . Freiburg . ( Bekannt¬

machung .) Der Wittwe des RechnungeracheS Beutler ,
geborene Fehrenbach , von Freiburg wurde der Kanzleirath
Karl Jäger von da als Beistand im Sinne de« L. R . A
499 beigegeben, ohne dessen Milwirkung sie die dort bezeich »
neten Geschäfte nicht adschließen kann.

Freidurg , den 28 . März 1840 .
Großh . bad . Stadtamt ,

Vogel .
vckt. Doersfer .

( i455 .3) Nr . S6 » l . Oderkirch . ( Bekannt¬
machung . ) Dem Fidel Braun von Lierbuch , dermal
in Zusenhofen , wurde in Folge diesseitigen Erkenntnisse«
vom 14 . v . M ., Nr . 3085 , bezüglich auf L. R . G . 499 , in
der Person des Michael Hoferer von Lierbach ein Pfleger
bestellt , ohne dessen Mitwirkung er keines der in der ge¬nannten Gesetzesstelle ausgeführken Rechtsgeschäfte gültig
abschließen kann, was hiermit zur allgemeinen Kenvtniß ge¬
bracht wird .

Oderkirch , den 27 . März 1840 .
Großh . bad. Bezirksamt :

Jüngling .
sl447 .3j Nr . 8423 . Rastatt . ( Schuldenliqni -

dation .) Zur Liquidation der Schulden de« nach Amerika
auswandernden ledigen Zimmergeselien Ernst Netze ! von
Kupxenheim ist Tagfahrt aus

Montag , den 13 . April d . I ..
Morgens S Uhr,

anberaumt , in welcher die Gläubiger ihre Forderungen an¬
zumeiden und zu begründen haben , andernfalls ihnen von
hier aus zu ihrer Befriedigung nicht mehr verholst « wer¬
den kann.

Rastatt , den 27 . März 1840 .
Großh . bad. Oberamk .

Beck .
vckt Wolfs .

11483 .3j Nr . 2929 . Kork . ( Schuldenliqui -
darion .) Folgende Personen wollen nach Rufst,ch- Polen
auswankern :

1) Michael Thorwarrh , Bürger und Wirth von
Querbach , nebst Ehefrau und Kindern ,

2 ) Michael Bommer . Bürger und Bauer von da ,nebst Ehefrau und Kinder » ,
3 ) Jakob Reiser der 4re , Bürger und Bauer von

Auenheim , nebst Ehefrau und Kindern ,4) David Walter , Bürger und Mittlrer von da, und
5 ) Katharina Reiser , ledig und großjährig , von da.

Diejenigen , welche an diese Personen eine Forderung
zu machen haben , werden aufgefordert , solche am

Mittwoch , den 22 . d . M . ,
Morgens 8 Uhr,in hiesiger AmtSkanzlei anzumeldcn und zu begründen , da

die Auswanderer nachher mit der Erlaubniß zum Wegzugihres Vermögens die Pässe erhalten und später angemeidete
Forderungen nicht mehr berücksichtigt werden können.Kork , den 1 . Avril 1840 .

Großh . bad. Bezirksamt .
Eichrodt .

vckt. Bader ,
Akt. jur .

fl426 3j Nr . 4695 . Karlsruhe . ( Schulden -
l i q u i d a t i o n .) Zur Schuldenliquidation der nach Amerika
auswandernden

Anton Maier 'schen Familie von Grünwinkel
haben wir Tagfahrt auf

Montag , den 13 . April d . I ..
früh 9 Uhr,

auf diesseitiger Kanzlei anberaumt , und laden hierzu ihre
sämmtliche Gläubiger mir dem Anhang vor , daß die Aus -
bleibende» den Wegzug der Auswanderer ohne Berichtigungihrer etwaigen Schulden zu gewärtigen haben.

Karlsruhe , den 30 . März i840 .
Großh . b «d . Landamt .

v . Fischer .
s1463 .3j Nr . 3232 . Uebe klingen .

(Erledigte Stellen .) Bei unterfertigtem
Bezirksamt « wird den 15 . Juni d. I . die Stelle
des Svortelertrahenten und Registrators , de»

I .- Mai d . I . aber jene eine« Kovisten erledigt . Mit ersterer
ist ein fires Einkommen von 350 fl . nebst beiläufig 100 fi.
Accidenzien , mir letzterer aber ein fires Einkommen von
250 fl. verbunden . Die Kompetenten werden eingeladen, sich
unter Anschluß ihrer Zeugnisse in frankirtsn Briefen au de«
AmtSvorstand zu wenden.

Ueberlingen , den 30 . März 1840.
Großh . bad. Bezirksamt .

Bleibimhau «.

. fl454 .2j Karlsruhe . ( Anerbie¬
ten . ) Ein junger Mensch , welcher die hie¬
sigen Lehranstalten besucht , kann bis Ostern bei
Unterzeichnetem in elterliche Fürsorge gebracht

W . Reich , Lehrer ,
Adlerstraße, Nr . 40,

werden.
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fllZZ .S ) Nr . 276 . FreiLurg . (Großherzsg -

lich badische Lud w i g s - Alb e rt - U n i v e r si t ä t

Freibu r ' g. ) Die Jmmatriculalion für den Sommer¬

semester 1640 wird ,
Freitag , den 8 . , und Freitag , deu IS . Mai d . 2 -,

vorgenomnren , was . hiermit unter Hinweisung auf die Z § .
3 — SO der akad . (Besetze bekannt gemacht wird .

Freiburg , den 6 . März 1840 .
Großh . bäd . Jmmatriculationskommission .

sl4L2 .2j Fr enden stabt . (Bekanntmachung .)
Die Stadt hat mir höherer Genehmigung ihren Vieh - und
Krämermarkt vom Johanni - auf den Jakobifeieriag verlegt ;
und finden daher in derselben in Zukunft an Lichtmeß , am
1 . Mai , an Jakobi und an Michaelis Märkte der ange¬
gebenen Art statt ; fällt indessen einer der genannten Tage
auf einen Sonntag , so wird immer der Markt am darauf
folgenden Dienstag abgchalten .

Dies macht man mit dem Anfügen bekannt , daß mir
dem Jakobimarkt Heuer erstmals ein landwirthschafiliches
Fest verbunden ist , wobei nicht nur eine außerordentliche
Anzahl ausgezeichneten Viehes an Pferden , Farren , Kühen ,
Kaidinnen , Schweinen rc. ausgestellt , sondern auch ausge¬
zeichnete Produkte des Gewerbfieißes zur Schau und zum
Verkauf auegestelit werden .

Freudenstart , den 24 . Mürz 1840 .
Königs , württem '' . Stadtschultheißenamr .

f14S8 . l ) Pirmin Kaul
von

Sinsheim
empfiehlt einem verehrlichen Publikum seine nach neuester
Iaeon gefertigten Halsbinden , die er nach beliebiger Qualität

einzeln und in Partieen verkauft , und bittet um geneigten
Zuspruch .

sI473 .3) Offenburg . (Stel lege¬
ss u ch. ) Ein Mann von 38 Jahren , welcher

seit seiner Jugend im kaufmännischen Fache
arbeitet , jeder Art von Buchführung , der deut¬

schen nnd französischen Korrespondenz vollkommen mächlig ,
sucht eine für ihn passende Anstellung in einem soliden Hane -

lungShause orer Fabrikgcschäste im Großhcrzogthum Baden .
Nur auf eine dauernde Anstellung kann Rücksicht genommen
werden .

Nähere Auskunft ercherit auf srankirte Anfragen Herr
D . Rupprecht in Lsfenburg .

( 983 .3 ) Karlsruhe . ( Lchrltng -

esu ch .) In ein hiesiges Kolonial - und Lan -

desproduktengcschäft cn xro » und o > äelail wird

ein wohlerzogener junger Mensch in die Lehre

gesucht . Der Eintritt kann sogleich oder auch erst künftige
Ostern statlsinden . Näheres rm Kontor der Karlsruher
Zeitung .

( 1485 .3) Krotzingen . ( Bekannt¬
em a ck u n g .) Der Unterzeichnete , Franz Noble -

cour , gibt sich die Ehre , allen denjenigen , für
welche es Interesse hat , die schuldige Anzeige

zu machen , daß er , vermöge einem , den 22 . März d . I .

abgeschlossenen und unter m 30 . gleichen MonatS . -mb Nr . 15 ,
bei ' m großh . Oberamt Stauffen gebörig legaiisirien Ver¬

trag — als Direktor der Zuckerfabrik und Zuckerraffinerie

zu Krotzingen , im Großherzogthum Baden , ernannt wurde ;
Laß er nunmehr allein die Unterschrift habe , und daher
alle Verträge , Käufe und Verkäufe , Scheine ic . : c. . welche
nicht von ihm unterschrieben find , keine Verbindlichkeit - für
besagte « Etablissement haben .

Gegenwärtige Bekanntmachung erscheint absichtlich in den

öffentlichen Blättern , damit fick Niemand wegen Unkenntniß
«nri' chuldigen kann .

Krotzingen , den 2 . Avril 1840 .
Fr . Nobleconr .

( 1388 .3) Bühl . ( VacanterThei -

lungSkommissariatSdistrikt . ) Ein
angenehmer Distrikt , welcher in 3 Monaten an -

—
"d zutreten ist , wird den Herren Theilungskommift

sären , die dazu Lust haben , hiermit angeboren .

Bühl , den 24 . März 1840 .
Großh . bad . Amtsrevisvrat .

A r e n z.

f1456 .3) Karlsruhe . (Billard zu
. verkaufen .) Ein Billard sammt allem Zu -

^ gehör , alles in gutem Zustande , ist zu verkaufen .
» Das Nähere im Kontor der KarlSr . Zeitung .

( 1116 . 3) S t a d t K e h l.
(Bleichanzeige .) Um der
von mir seit vielen Jahren in

Kork betriebenen Bleichanstalt mehr Aufmerk¬
samkeit und Obsicht widmen zu können , ha¬
be ich die gedachte Bleiche hierher an mei¬
nen Wohnort verlegt , was ich hiermit zur
Kenntniß bringe , mit dem Bemerken , daß
meine Niederlagen wie früher :

in Offenburg bei Hrn . Handelsmann
Billet ,

in Griesheim bei
Waiker ,

in Appenweier bei
Stigler ,

bestehen , und ich mich
trauen bestens empfehle .

Stadt Kehl , im März 1840 .
I . G . Schmidt .

( 997 . 1 ) (Kaltwasserheilanstalt in Herren -
ald . Oberamts Neuenbürg .) Wenn gleich neuerer
Zeit in Württemberg mehrere Kaltwasserheilanstalten in e
Leben getreten , so kennte dieser Umstand doch nicht ab -
schrecken , auch in Herrenalb , Oberamts Neuenbürg , im
nächsten Frühjahr schon ei » derartiges Etablissement zu grün¬
den . Wer das reizende Thal von Herrenaid , die Nähe von
Baden , Karlsruhe und Witdbad kennt , wird sich gewiß den
günstigsten Erfolg bei diesem Unternehmen , geleitet von einem

Hrn . Kronenwirth

Hrn . Handelsmann

zu geneigtem Zu -

Arzte , dessen Geschicklichkeit anerkannt ist , versprecht » . womit derselbe zugleich die in öffentlichen Blättern seltsam
Aus deu Granitfelsen , die Herrenalh ringsum umgeben , ersichtliche Bemerkung hervorzuheden suchte :

sprudeln in reicher Masse Quellen des reinsten und des ge - „daß die Rekursbeschwerde seiner Gegner in letzter
sundesten Wassers , das , frei von jedem Bestandtheile , zu Instanz abgewiesen worden sey " ,
einer Kur vorzüglich sich eignet . Die nahen Tannenwälder und nun das Mcisterrecht angetreten habe , ficht man sich ,
reinigen und stärken mit ihren aromatischen Ausdünstungen um allen irrigen Meinungen zu begegnen , wer die eigent -
die Lust nnd bieten dem Kranken zugleich erquickende Spa - liehen Gegner des gedachten Schweizer waren , da er solche
ziergänge dar . In dem Thale selbst schlängelt sich die Alb , nicht nannte , veranlaßt , das hochverehrliche Publikum davon
bald durch liebliche Wiesen , bald an den grotesken Felsen in Kenntniß zu setzen, daß es Niemand anders war , als die
des Falkensteines vorbei . Gute Straßen führen nach Karts - in verschiedenen Gewerben bestehende kompetente unparteiische
ruhe , Baden , Wildbad und Pforzheim , und selbst die Er - Baiizuaft , welche die Pflichten auf sich hat , darüber zu
richmng einer Post in Herrenalb ist in Aussicht gestellt . An wachen , daß kein Halbmeister ober gar ein Pfuscher sich als
Wohnungen für die Kurgäste wird es nicht fehle » , und an - Meister einschleicke , und welche auch gar wohl wußte , daß
ständige Aufnahme auch in den Gasthöftn hat Herrenalb , Schweizer ein erforderliches Meisterstück nicht fertigen konnte ,
bei dem starken Besuche während des Sommers , bereit « noch gefertigt , sondern das Meisterrecht bloS durch ein
einen Ruf verschafft . Kurz , alle Umstände vereinigen sich , Zeugniß von einem Pflästerer und einem Glasermeisier in
Herrenalb mit der Zeit zu einem der besuchtesten Bäder einem nahen Landstädtchen , wo er statt der Fertigung eines
dieser Art zu erheben . wirklichen Meisterstücks Tag arbeitete , und welches auch

Wir säumen daher nicht , Las leidende Publikum hierauf nicht « anders enthielte , als daß er als Pflästerer arbeiten
aufmerksam zu machen , und wird die Zeit der Eröffnung kann , erschlichen hak , während selbst Melker vom Lande und
der Anstalt selbst noch besonders bekannt gemacht werden . in kleinen Städten , bei Uebersierelung in Srädte ersten

Herrenalb , den 23 . Febr . 1840 . Ranges , ein neues Meisterstück , nach gesetzlicher -Vorschrift ,
0471 . 1 ) Karlsruhe . < E r tt i e d - - zu fettigen haben sollen . daher die Bauzunft weiter nichts ,

run g . ) Auf die in Rr . 77 des Karlsruher
Tageblattes durch Pflästerer Johann Schweizer
von Durlach geschehene Geschäftsempfehlung ,

als ihre Schuldigkeit gctha » har .
Karlsruhe , den 80 . März 1840 -

B

( 742 . 2) Karlsruhe .

An das Publikum .
Schon seit einer Reihe von Jahren hat das von Herrn Kart Miller in Zurzach erfundene nnd verfertigte ,

unter dem Namen des

Schweizerischen Kräuteröls
auf das Bortyeiihaftesie bekannte Pflanzen » : zur Verschönerung , Erhaltung und zum Wachsthum der Haare
hinsichtlich seiner Zweckmäßigkeit und seines in einer Menge von Fallen aukenkhuch erwiesenen wirksamen Erfolges nicht
nur Len ösftnliichen Dank Derjenigen geerntet , weiche im Falle waren , ihre Hoffnungen von seiner außerordentlichen
Wirkungskraft an sich selbst verwirmchr zu «ehe » , sondern es hat sich dasselbe auch der vollen Anerkennung der hohen
Sanitätsbehörden und der hohen Regierungen verschiedener europäischer Staaten zu erfreuen . Mögen auch gehst,sige
Leidenschaft oder der nagende Wurm Lee Neide « nicht ermangelt haben , seinem Rufe oder seiner Bewährtheit auf jede
nur erdrnrliche Weise zu , chadeu , jo sind nichisdesiowcniger riese Versuche stetefort erfolglos geblieben , und der sich im¬
mer steigernde Absatz , verbunden mir den eingerrossenen wiederholten günstigen Zeugnissen aus den verschiedensten Gauen
Europas treserk woyt den sichersten Beweis der L- hnmachr solcher Angriffe einer - , der Bewährtheit des daberiaen Fa¬
brikates aber anderseits .

'
,

°

D -e,cs rühmt,chst bekannte Willerssche Kräureröl hat nun aber mchr nur in den meisten Ländern Europas sci - en
Absatz und seine urkundlich erwiesene Anerkennung zweckdienlichen Wirkens gefunden , sondern es hat sogar diesen alten
Crdlheit überschnnen , unk in der neuen Weil , uaicr der Himmelszone Südamerikas findet sich nebst andern Fabrik « !«»
auch ras angezogene Pflanzenöl dem ösftmuchcn Verkehr und dem öffentlichen Bedürfnisse ausgestcUr . Den vielen öffent¬
lichen Zeugnissen seiner belebenden Kraft , depcn die Tagesdiäner der Schwei ; und aller Gegenden Europa » ruhmvoll
bis anyrn erwähnten , sollte jedoch auch noch das schwesterliche Zeugniß rer neuen Welt zu Thrll werden , und mit Ver¬
gnügen ergreift deßnahen der Unterftriigke das Mittel der Leffenrlichteil , um Nachstehendes aus Fernambuco , in Bra¬
silien , vom 11 . März 183S Lcriirles beglaubigtes Zeugniß zur S- enntniß des Publikums zu bringen ,

euani "Z g n i p.
Unterzeichnerer kaiserlicher Direkror und Unternehmer des Theaters zu Fernambuco bezeugt hiermit , daß ihm , in

Folge ver,chitdener Krankheitsursachen , die Haare auszufallen crnfiugc » , und diese Haarschwächc immer mehr zunahm , so
daß er befurchten mußte , schon frühzeitig , im 4Lsten Lebensjahre , kahlköpfig zu werben . Hierauf nahm er seine Zuflucht
zu dem K . Willer ' schen Pflanzenöle , und nachdem er solches kaut Vorschrift des Verfertigers einige Tage lang gebraucht
hatte , hörten die Haare gänzlich auszusallen auf , und wurden sogar fester , dichter und schöner , und mit großer Schnel¬
ligkeit wuchsen an den kahlen Stellen neue Haare .

Zum Zeugniß der Wahrheit ist gegenwärtige « Attest ausgestellt , und zum Behuf der Veröffentlichung eigenhändig
von mir umerzrichnet worden . ^

Kccissc ckc fernambuco , am 11 . März 1839 . »ix . franco , ckc freie «» 6ambc « ,
Daß obiges Zeugniß rer Wahrheit gemäß und die Unterschrift ächt , bestätig :

KeciLe , am 12 . März 1839 . »>x . fmtto . cke Hr <k. 1/ltv o. Tan , fco .
.8 «noci Antonio tfoctbo c/c vttr -eira .

Daß obiges Attestat aus Fernambuco in portugiesischer Sprache abgefaßt , richtig , sprach - und sinngetreu in 's
Deutsche übersetzt und gütig wie bas Original selbst angesehen werden kann , bestätigt der Unterzeichnete Uebersetzer .

Basel , den 10 . Januar 1840 .
( I -. 8 .) » ix . vr . I . E ck c n st e i n ,

Professor abendländischer Sprachen und Redaktor der Neuen BaSlerzeitnng .
Die Aechtheit anberseitiger Unterschrift unseres Mitbürgers , Herrn De . I . Eckenstein aühier , wird anmir

beurkundet .
Basel , den 11 . Januar 1840 - Namens des Stadtraths ,

( 4>. 8 .) der Stadlschreiber : » ix . I . L . Meyer .
Bürgermeister und Rath des Kanton » Bascl -Stabtcheil in der Schweiz bezeugen hiermit die Aechtheit vorstehenden

Siegels der Stadt Basel und der Unterschrift des Herrn I . L. Meyer , Sekretär löbl . Stadtraths .
Basel , den 11 . Januar 1840 . - Namens Bürgermeister unv Rath ,

( L>. 8 .) der StaatSschreiber : »ix . Liechtenhan -

( Rro . ülS .)
Mit der Originalübersetzung des Herrn vr . I . Eckcnstein in Basel wörtlich gleichlautend befunden , beurkundet

Zurzach , am 14 . Januar 1840 .
( Q. 8 .) Der BczirkSamtmann :

» ix . Frei .
Die Aechtheit der obstehenden Unterschrift des Herrn Bezirksamimanns Frei , so wie res amtlichen Timbers , be¬

urkundet in Aarau , den 18 . Januar 184o - , . ^
( L>. 8 .) pr . Kanzlet Aargau .

Der RegiernngSsckretär : »ix . W . Rohr .
Vu » l 'Vaubrts »»cks cko kraircs on 8ur »se pour I ^ >x »!i»»tio «i cku 8cc »u et cke I» 8ixn »turo ci - cootre cks Al»r -

koke .

bileo .

See » , ls 19 . ckanvier 1840 .
( I- . 8 . ) Ee 8ecret »irs ct'.Vmb

» ix . t7tc . kei 'nbcceck.
— xeati ».
6e »eken bei cker könixl . preu »»iscden k- e»snckr »ckakt in cker 8ckrveiL . Oritrx rur kesckeinixunx <1er rrclrtixsu

llntsr »cdrikt cke» Herrn 4V . koke , kexierunx »»ek.ret »r» vom l )»»tvn -Vaexau .
Leen , cken 21 . ckrrmrse 1840 .

( ,̂ . 8 .) / m Au/dease cker / /eee » 6c »nnc/ec» ,
clor Dex . 8ecr . : »ix . r>. 2A«k.

Die vorstehende Fertigung der Kanzlei des Kantons Aargau bestätigt als ächt
Bern , den 24 . Januar 1840 .

( D . 8 . ) Die königl . bayerische Gesandtschaft in der Schwerz :
» ix . v . M a l z a n .

« ro . 3091 .
8ven vk ike Eon -mlate Eener »! ok tke Eniterl 8t » te » ok America in Svr itrerlrriick , »uck tks » ixnstnr « ok Mrs ,

4V . Kode 8ecrelsex ok » täte ok tko Eantvn ok .^ aexru , keredx »utkenticnter ! .
Loekk , ck» n . 30 . 1840 .

( D 8 .) » ix . Steplre » foieee » ,
Er »I. Eon »ul ok L . 8 . -L . in 8cvitrerl »ocl.

Nöthigc Bemerkungen .
La es Viele wage » , da » resp . Publikum durch Nachpfuschungen dieses Oeis zu täuschen , so sieht sich der Erfinder

verpflichtet , auf folgende , die wirkliche Aechtheit dieses Oets beurkundende Kennzeichen aufmerksam zu machen , ais : Je¬

dem Fläschchen ist das königl . französische Breverpettschaft beigedrückl , und die umwickelte Gebrauchsanweisung nebst

Umschlag mir dem königl . Wappen und des Erfinders eigenhändigem Namcnszug versehen .
Bon diesem einzig ächten und in seiner genauen Anwenvung sich stets bewährten schweizer Kräuteröl , , ft Lt«

einzige Niederlage für Karlsruhe bei Herrn C . B . GehreS . bei weichem bas Fläschchen gegen portofreie Einsendung
um 2 st . zu haben ist.

Zurzach , in der Schweiz , den 14 . Februar 1840 .
K . Miller ,

Erfinder und alleiniger Verfertiger de » ächten Schweizer Kräuteröl « .

Druck und Perlass von E- Mscklvt , WaldKraß« Rr . 10
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